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Erwägungen
E. 1
Die Vorinstanz ist auf das Rechtsmittel der Beschwerdeführerin nicht eingetreten. Anfechtungsgegenstand ist deshalb grundsätzlich nur die Frage, ob sie zu Recht einen Nichteintretensentscheid gefällt hat ( BGE 135 II 38 E. 1.2; 139 II 233 E. 3.2). Diesbezüglich hat die Beschwerde eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), was eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert ( BGE 140 III 115 E. 2; 142 III 364 E. 2.4).
E. 2
In der Beschwerde findet sich keine Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides und keine Darlegung, inwiefern der Nichteintretensentscheid der Vorinstanz gegen Recht verstossen soll. Die Beschwerdeführerin macht vielmehr geltend, sie sei gar nicht mehr bei der Pensionskasse angeschlossen; dennoch verursache die Auffangstiftung Verwaltungskosten, halte Gelder zurück und unterlasse es, transparente Abrechnungen auszustellen. Sie will damit offensichtlich die in Betreibung gestellte Forderung in Frage stellen. Das Betreibungsamt könnte diese indes nicht materiell prüfen und die Konkursandrohung beruht auf einem rechtskräftigen Zahlungsbefehl; entsprechend ist eine Thematisierung der in Betreibung gesetzten Forderung - abgesehen davon, dass der vorliegend mögliche Anfechtungsgegenstand ohnehin auf die Eintretensfrage im vorinstanzlichen Verfahren beschränkt ist - auch im Beschwerdeverfahren nicht möglich.
E. 3
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend begründet, weshalb auf sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG nicht einzutreten ist.
E. 4
Die Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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